
AMTSBLATT
der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden

Bennhausen, Bischheim, Bolanden, Dannenfels, Gauersheim, Ilbesheim, Jakobsweiler,

Stadt Kirchheimbolanden, Kriegsfeld, Marnheim, Mörsfeld, Morschheim, Oberwiesen, Orbis, Rittersheim, Stetten

Amtliche Bekanntmachungen
der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden

VG Kirchheimbolanden
Polizei Kirchheimbolanden 06352/9110
Überfall, Verkehrsunfall 110
Feuerwehr, Notarzt, Rettungsdienst 112
Krankentransport 06352/19222
Bereitschaftszentrale Rockenhausen
und Kirchheimbolanden 116117
Westpfalzklinikum Standort III Kirchheimbolanden 06352/4050
Westpfalzklinikum Standort IV Rockenhausen 06361/4550
Notdienstapotheken 0180/5258825 + PLZ

Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Telefon: 116117
Wenn ohne unmittelbare Behandlung Lebensgefahr besteht oder
bleibende gesundheitliche Schäden zu befürchten sind, ist der Ret-
tungsdienst 112 zu alarmieren.

Schmerzpatienten können den zahnärztlichen Notdienst unter fol-
genden Service-Nr. erfragen:
Donnersbergkreis: 06305/7150414
Kreis Alzey-Worms: 06731/7362
Kreis Bad Kreuznach: 0180/5040308

Ökumenische Sozialstation
Tagesbetreuung Haus-Vergiss-mein-nicht 06352/70597-13

Donnersberg-Ost gGmbH 06352/705970

Tagespflege Am Mozartbrunnen 06352/7505620

Seniorenresidenz Kirchheimbolanden 06352/713200

Diakonissen Seniorenzentrum Wolfstift 06352/70320

Mobile Pflege Donnersberg 06351/124880

PROMEDICA Plus, Grünstadt-Bolanden 06352/78840060

Ambulanter Pflegedienst Nordpfalz
Pflege- und Betreuungsdienst Donnersberg GmbH 06361/994490

Ökumenische Sozialstation Donnersberg-Ost e.V.0 6351/989769

Alltagsbegleiter Kirchheimbolanden 06352/7190988

Pflegestützpunkt Donnersbergkreis-West,
Rockenhausen 06361/4590739
Pflegestützpunkt Donnersbergkreis-Ost,
Kirchheimbolanden 06352/7190619
Gemeindeschwester plus Eva Müller,
Donnersbergkreis 0162/3341419
Krebsgesellschaft Rheinland-Pfalz e.V.,
Beratungszentrum Kaiserslautern 0631/3110830
Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche 06352/7532570
Caritas-Zentrum Kaiserslautern,
Außenstelle Kirchheimbolanden 0631/361200
Sozial- und Lebensberatungsstelle des
Diakonischen 06352/7532570
Betreuungsverein Kirchheimbolanden e.V. 06352/67149
Diakonisches Werk Pfalz Schuldern- und
Insolvenzberatung 06352/7532570
Selbsthilfegruppe für Personen mit Alkoholproblemen 06364/1357
Frauenhaus Donnersberg 06352/4187
Opfertelefon Weißer Ring 116006
Weißer Ring Donnersbergkreis 06362/994288
Betreuungsverein Donnersberg e.V. 06361/3746
Gesprächskreis Depprissionen 06351/1465399

oder 06302/ 3020
Selbsthilfegruppe „Alltagsbewältigung“ 06357/509886
oder Selbsthilfegruppe „Sucht“ 06361/9947167
Selbsthilfegruppe für Angehörige von Demenzerkranken
Viktoria.ginkel@pfalzklinikum.de 06381/920980
Evan./Kath. Telefonseelsorge 0800/1110111
Al-Anon Angehörige von Alkoholikern 0151/21275368

und 06357/7415
VdK Donnersberg, Beratungsstelle
Kirchheimbolanden 06352/7505610
VdK Donnersberg, Beratungsstelle Rockenhausen 06361/9941820

Verwaltungssitz Neue Allee 2, 67292 Kirchheimbolanden
Internet: www.kirchheimbolanden.de,
E-Mail-Adresse: vg@kirchheimbolanden.de
Öffnungszeiten:
Montag 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Dienstag 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Mittwochs 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und nachmittags geschlossen
Donnerstag 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Freitag 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Ruftaxi bei der Kreisverwaltung Donnersbergkreis/
DVG Donnersbergverkehrsgemeinschaft 06352 /710192
Omnibusverkehr Rhein-Nahe GmbH Betrieb Alzey 0671 /841200

Strom Pfalzwerke 0800/797777
EWR Worms 0800/8484841

Gas Pfalzgas 0800/1003448
EWR Worms 0800/8484841

Frischwasser WVR Bodenheim 06135/730
Notdienst außerhalb der Öffnungszeiten 06135/6500
Abwasser Verbandsgemeindewerke Kirchheimbolanden 06352-7180191
Notdienst außerhalb der Öffnungszeiten 0171/6540510

Rettungsdienste

Ärzte

Zahnärzte

Pflegedienste

Beratungsdienste

Verbandsgemeindeverwaltung
Kirchheimbolanden 06352/40040

Verbandsgemeindewerke

Notrufe und Dienste
in der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden

Ilbesheim
Ortsbürgermeister Dieter Schröder, mail@gemeinde-ilbesheim.de

Bekanntmachung
Die 16. Sitzung des Verbandsgemeinderates der Verbands-
gemeinde Kirchheimbolanden in der Wahlzeit 2019/2024
findet am Dienstag, 15. November 2022, 18:00 Uhr im Rats-
saal des Rathauses in Kirchheimbolandenstatt.

Tagesordnung:
Öffentlicher Teil
1. Einwohnerfragestunde
2. Beratung und Beschlussfassung über eingereichte Vor-

schläge nach § 97 Abs. 1 GemO zur Nachtragshaushalts-
satzung mit -plan Nr. 3 für das Haushaltsjahr 2022

3. Beratung und Beschlussfassung über die Nachtrags-
haushaltssatzung mit -plan Nr. 3 für 2022

4. Beschaffung von zwei Kleinlöschfahrzeugen - Beratung
und Beschlussfassung

5. Durchführung einer Organisationsuntersuchung bei der
Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden

6. Teilfortschreibung  des Flächennutzungsplans „Erneu-
erbare Energien - Freiflächenfotovoltaik“; Vorstellung,
Beratung und Beschlussfassung über den Entwurf des
flächendeckenden Konzepts zur Festlegung von Potenti-
alflächen

7. Verlängerung Vereinbarung Klimaschutzmangement
8. Bezuschussung von Anschaffungen durch Ortsgemein-

den im Zusammenhang mit dem Betrieb von Wärmestu-
ben für den Fall einer Gasmangellage

9. Terminplanung 2023
10. Information der Bürgermeisterin/Beigeordneten
11. Annahme und Vermittlung von Sponsorenleistungen,

Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen; §
94 Abs. 3 GemO; Sachspende - 8 iPads für Grundschule
Kriegsfeld

12. Annahme und Vermittlung von Sponsorenleistungen,
Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen; §
94 Abs. 3 GemO; Spende für Arbeitskreis Jugend

Nicht öffentlicher Teil
13. Personalangelegenheit
14. Personalangelegenheit;
gez. Wienpahl, Bürgermeisterin

1. Nachtragshaushaltssatzung der Ortsgemeinde Ilbesheim für das
Jahr 2022 vom 03.11.2022
Der Ortsgemeinderat hat aufgrund von § 98 Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der
derzeit gültigen Fassung folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen, die nach Ge-
nehmigung durch die Kreis- verwaltung Donnersbergkreis als Aufsichtsbehörde vom
31.10.2022 - AZ.: 2/22 - hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt
Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

gegenüber verändert nunmehr      
bisher um festgesetzt auf

1. im Ergebnishaushalt
der Gesamtbetrag der Erträge auf 749.000 € 137.590 € 886.590 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 768.360 € 81.360 € 849.720 €

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf -19.360 € 56.230 € 36.870 €

2. im Finanzhaushalt
der Saldo der ordentlichen Ein- und 13.820 € 11.230 € 25.050 €
Auszahlungen auf
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 200.900 € 0 € 200.900 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 374.500 € 0 € 374.500 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus - 173.600 € 0 € -173.600 €
Investitionstätigkeit
der Saldo der Ein- und Auszahlungen 159.780 € -11.230 € 148.550 €
aus Finanzierungstätigkeit

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investi-
tionen und Investitionsföderungsmaßnahmen erforderlich ist, bleibt in Höhe der bisherigen
Festsetzung von 173.600 €  unverändert.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt geändert:

für das Haushaltsjahr 2022
1. Grundsteuer    

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe
(Grundsteuer A) 360 v.H. (unverändert)    
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) von bisher 400 v.H. auf 500 v.H.

2. Gewerbesteuer    
nach dem Gewerbeertrag 380 v.H. (unverändert)

Die Steuersätze für die für die Erhebung von Hundesteuer bleiben unverändert.

§ 5 Gebühren und Beiträge
Die Sätze der Gebühren für die Benutzung von Gemeindeeinrichtungen und der Beiträge für
ständige Gemeindeeinrichtungen werden nicht geändert.

§ 6 Stellenplan
Der vom Ortsgemeinderat am 31.08.2021 beschlossene Stellenplan wird geändert (siehe
Seite 39).

§ 7 Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 beträgt 1.706.740,55 €
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt 1.799.455,50 €
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt 1.841.183,93 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt 1.903.322,07 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt 1.854.712,07 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 1.891.582,07 €

Ilbesheim, 03.11.2022

gez. Schröder
Ortsbürgermeister

Hinweis:

a) Der Nachtragshaushaltsplan liegt vom 14.11.2022 bis 23.11.2022 bei der Verbandsge-
meindeverwaltung Kirchheimbolanden (Neue Allee 2, Rathaus, Zimmer 116) während der
Dienstzeiten öffentlich aus.

b) Satzungen, die unter Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeord-
nung zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang
an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn    

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausferti-
gung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder    

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstan-
det oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Ge-
meindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen
soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand die Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf
der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Gemeinsame Bekanntmachung
der Jagdgenossenschaft Weitersweiler, Bennhausen, Jakobsweiler

Bekanntmachung
1. Grundflächenverzeichnis für die Jagdge-
nossenschaft Weitersweiler, Bennhausen,
Jakobsweiler
Das Grundflächenverzeichnis für die Jagdgenossenschaft
Weitersweiler, Bennhausen, Jakobsweiler liegt in der Zeit
vom 14. November 2022 bis zum 25. November 2022 bei der
Verbandsgemeindeverwaltung Göllheim, Freiherr-vom-Stein-
Str. 3, Zimmer 2.14, Fachbereich 2 (Natürliche Lebensgrund-
lagen und Bauen), während der Öffnungszeiten der Verwal-
tung z.Zt. montags und dienstags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr
und 14.00 bis 16.00 Uhr, donnerstags von 8.30 Uhr bis 12.00
Uhr und von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr (Dienstleistungsabend),
mittwochs und freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr oder nach
telefonischer Vereinbarung öffentlich aus.
Während dieser Zeit können alle Eigentümer oder Nutzungs-
berechtigte der im Jagdbezirk liegenden Grundstücke oder
ihre mit Vollmacht versehenen Beauftragten das Verzeichnis
einsehen und Einsprüche gegen die Richtigkeit der Eintra-
gungen geltend machen.
Werden innerhalb dieser Frist keine Einsprüche erhoben, so
gilt das Grundflächenverzeichnis mit Ablauf dieser Frist als
festgestellt.
Die Verbandsgemeindeverwaltung Göllheim ist weiterhin zu
den Grundzeiten besetzt. Aufgrund der Corona-Pandemie
werden die Jagdgenossinnen und Jagdgenossen nach Mög-
lichkeit um eine vorherige telefonische Terminvereinbarung
unter der Telefon-Nr. 06351/4909-43 gebeten.

2. Versammlung der Jagdgenossenschaft des
Jagdbezirkes Weitersweiler, Bennhausen, Ja-
kobsweiler
Die Jagdgenossinnen und Jagdgenossen des Jagdbezirkes
Weitersweiler, Bennhausen, Jakobsweiler werden hiermit zu
einer am

Mittwoch, den 30. November 2022 um 20.00 Uhr,
im Bürgertreff

in Weitersweiler, Am Sportplatz,

stattfindenden Genossenschaftsversammlung eingeladen.
Einlass ist bereits ab 19.45 Uhr zur Registrierung der Stim-
menanteile (Personen- und Flächenstimmen).

Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Abrechnung und Verteilung der Jagdpachteinnahmen

für das Jagdjahr 2021/2022
hier: Erteilung des Einvernehmens und der Entlastung

3. Neuwahlen des Jagdvorstandes Weitersweiler, Benn-
hausen, Jakobsweiler für die Amtszeit
01.04.2023 bis 31.03.2028

4. Sonstiges und Informationen

Bei der Genossenschaftsversammlung sind nur die jeweili-
gen Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentü-

mer (Jagdgenossinnen und Jagdgenossen) oder die mit einer
schriftlichen Vollmacht des Grundstückseigentümers verse-
henen Personen stimmberechtigt. Mehr als drei Vollmachten
dürfen keine Jagdgenossin und kein Jagdgenosse in ihrer
bzw. seiner Person vereinigen.
Bei Grundstücken, die im Miteigentum oder Gesamthandei-
gentum mehrerer Personen stehen, kann das Stimmrecht nur
von einem Miteigentümer einheitlich ausgeübt werden.

Bitte beachten Sie folgende Hinweise für den Versammlungs-
termin:

- Ab 1. November 2022 wird für die kommunale Gremienar-
beit wieder die Maskenpflicht in Innenräumen eingeführt.
Bitte tragen Sie daher einen Mund Nasenschutz (empfoh-
len KN95 oder FFP 2 Maske) bis zur Einnahme Ihres Sitz-
platzes. Abstandsgebot und die örtlichen Hygienekonzep-
te gelten weiterhin und sollen Beachtung finden.

Weitersweiler, den 28. Oktober 2022

Für die Jagdgenossenschaft
Weitersweiler, Bennhausen, Jakobsweiler

gez. Thomas Busch
Jagdvorsteher

11. November 2022
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Ende amtlicher Teil

Bekanntmachung
Die 11. Sitzung des Haupt- Finanz- und Personalausschusses
der Stadt Kirchheimbolanden in der Wahlzeit 2019/2024 fin-
det am Mittwoch, 16. November 2022, 18:30 Uhr im Ratssaal
des Rathauses in Kirchheimbolandenstatt.

Tagesordnung:
Öffentlicher Teil
1. Annahme und Vermittlung von Sponsorenleistungen,

Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen; §
94 Abs. 3 GemO; Spenden für Erstellung Heimatbrief - 1.
Hj 2022

2. Annahme und Vermittlung von Sponsorenleistungen,
Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen; §
94 Abs. 3 GemO; Spende zur Sportförderung für Skater-
bahn Schillerhain

3. Annahme und Vermittlung von Sponsorenleistungen,
Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen; §
94 Abs. 3 GemO; Spende zur Sportförderung - Skater-
bahn Schillerhain

4. Annahme und Vermittlung von Sponsorenleistungen,
Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen; §
94 Abs. 3 GemO; Spende zur Sportförderung für Skater-
bahn Schillerhain

5. Annahme und Vermittlung von Sponsorenleistungen,
Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen; §
94 Abs. 3 GemO; Spende für Bronzeplastik

6. Annahme und Vermittlung von Sponsorenleistungen,

Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen; §
94 Abs. 3 GemO; Spende für Bronzeplastik

7. Annahme und Vermittlung von Sponsorenleistungen,
Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen; §
94 Abs. 3 GemO; Spende für Bronzeplastik

8. Annahme und Vermittlung von Sponsorenleistungen,
Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen; §
94 Abs. 3 GemO; Spende für Bronzeplastik

9. Annahme und Vermittlung von Sponsorenleistungen,
Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen; §
94 Abs. 3 GemO; Spende für Bronzeplastik

10. Annahme und Vermittlung von Sponsorenleistungen,
Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen; §
94 Abs. 3 GemO; Spende für Bronzeplastik

11. Annahme und Vermittlung von Sponsorenleistungen,
Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen; §
94 Abs. 3 GemO; Spende für Bronzeplastik

12. Annahme und Vermittlung von Sponsorenleistungen,
Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen; §
94 Abs. 3 GemO; Patenschaft für 1 Baluster

13. Annahme und Vermittlung von Sponsorenleistungen,
Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen; §
94 Abs. 3 GemO; Patenschaft für 1 Baluster

14. Annahme und Vermittlung von Sponsorenleistungen,
Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen; §
94 Abs. 3 GemO; Patenschaft für 1 Baluster

15. Annahme und Vermittlung von Sponsorenleistungen,

Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen; §
94 Abs. 3 GemO; Patenschaft für 1 Baluster

16. Annahme und Vermittlung von Sponsorenleistungen,
Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen; §
94 Abs. 3 GemO; Patenschaft für 1 Baluster

17. Annahme und Vermittlung von Sponsorenleistungen,
Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen; §
94 Abs. 3 GemO; Patenschaft für 3 Baluster

18. Annahme und Vermittlung von Sponsorenleistungen,
Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen; §
94 Abs. 3 GemO; Patenschaft für 5 Baluster

19. Annahme und Vermittlung von Sponsorenleistungen,
Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen; §
94 Abs. 3 GemO; Patenschaft für 5 Baluster

20. Annahme und Vermittlung von Sponsorenleistungen,
Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen; §
94 Abs. 3 GemO; Spende Patenschaft für 3 Baluster

21. Annahme und Vermittlung von Sponsorenleistungen,
Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen; §
94 Abs. 3 GemO; Spende Patenschaft für 3 Baluster

22. Annahme und Vermittlung von Sponsorenleistungen,
Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen; §
94 Abs. 3 GemO; Spende Patenschaft für 1 Baluster

Nicht öffentlicher Teil
23. Personalangelegenheit

gez. Dr. Muchow, Stadtbürgermeister

Bekanntmachung
Die 16. Sitzung des Ausschusses für Bauen, Umwelt und Ver-
kehr der Stadt Kirchheimbolanden zur Vorberatung der
nächsten Stadtratssitzung in der Wahlzeit 2019/2024 findet
am Montag, 14. November 2022, 18:00 Uhr im Ratssaal des
Rathauses in Kirchheimbolandenstatt.

Tagesordnung:
Öffentlicher Teil
1. Bekanntgabe einer Eilentscheidung- Renaturierung des

Leiselsbach im ehem. Freibad  „Am Thielwoog“ hier: Land-
schaftsbauarbeiten

2. Satzung über die Anzahl von Stellplätzen; Beratung zum
Inhalt der Satzung

Nicht öffentlicher Teil
3. Bauangelegenheiten
4. Bauangelegenheiten
5. Bauangelegenheit

gez. Dr. Muchow, Stadtbürgermeister

Stadt Kirchheimbolanden
Dr. Marc Muchow, stadtbuergermeister@kirchheimbolanden.de

Morschheim
Ortsbürgermeister Timo Wahl,

mail@gemeinde-morschheim.de

Jahresabschluss 2020 der
Ortsgemeinde Morschheim
Der Ortsgemeinderat Morschheim hat in seiner Sitzung am
26.10.2022 folgenden Be-schluss gefasst, der hiermit gem.
§ 114 Abs. 2 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom
31.01.1994 (GVBl. S. 153) in der derzeit gelten Fassung be-
kannt gemacht wird:
Der Jahresabschluss für das Jahr 2020 wird wie folgt festge-
stellt und genehmigt

Erträge 1.443.793,43 €
Aufwendungen 1.419.165,80 €
Jahresergebnis
(Jahresüberschuss /
Jahresfehlbetrag) 24.627,63 €

Bilanzsumme
Aktiva / Passiva  5.606.810,82 €

Dem Ortsbürgermeister und der Bürgermeisterin der Ver-
bandsgemeinde sowie den Beigeordneten, soweit diese ei-
nen Geschäftsbereich leiten oder den Bürgermeister (Orts-
bürgermeister) vertreten haben, wird Entlastung erteilt.
Der Jahresabschluss2020 mit Rechenschaftsbericht liegt in
der Zeit von 14.11.2022bis23.11.2022 während der Dienst-
zeiten bei der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheim-bo-
landen (Rathaus, Zimmer 116) öffentlichaus.

Kirchheimbolanden, 27.10.2022
Verbandsgemeindeverwaltung
gez. Wienpahl, Bürgermeisterin

Bekanntmachung
Die 27. Sitzung des Stadtrates der Stadt Kirchheimbolanden
in der Wahlzeit 2019/2024 findet am Mittwoch, 16. Novem-
ber 2022, 19:00 Uhr im Ratssaal des Rathauses in Kirch-
heimbolandenstatt.

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil
1. Einwohnerfragestunde
2. Vorhabenbezogener Bebauungsplan Wohnpark Mühl-

straße - Zustimmung zum Abschluss des Durchführungs-
vertrages

3. Vorhabenbezogener Bebauungsplan der Innenentwick-
lung gem. § 13 a BauGB „Wohnpark Mühlstraße “; Abwä-

gung und Beschlussfassung nach der Offenlage und Trä-
gerbeteiligung und Satzungsbeschluss

4. Bebauungsplan „Kupferberg West - Erweiterung 1“; In-
formation zu den Rahmenbedingungen, Vorstellung des
Planungskonzepts, Aufstellungsbeschluss

5. Vergabe der Jugendarbeit
6. Neuanordnung eines Schutzbereiches für die Verteidi-

gungsanlage Kriegesfeld; Information und Beschluss-
fassung

7. Widmung der ausgebauten Restfläche der Erschlie-
ßungsstraße im Gewerbegebiet „Bischheimer Kreuzung
Süd“

8. Erschließung NBG „Im Schlüssel“; Erhebung von Voraus-
leistungen für die erstmalige Herstellung der Verkehrs-

anlage, Beratung und Beschlussfassung
9. Antrag der SPD-Stadtratsfraktion; Aufhebung Grund-

satzbeschluss Freiflächen Photovoltaik vom Mai 2022
10. Antrag der SPD-Stadtratsfraktion; Information des Stadt-

rates
11. Bekanntgabe Sitzungstermine 2023
12. Annahme und Vermittlung von Sponsorenleistungen,

Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen; §
94 Abs. 3 GemO; Patenschaft für 50 Baluster

Nicht öffentlicher Teil
13. Vertragsangelegenheit
14. Personalangelegenheit

gez. Dr. Muchow, Stadtbürgermeister

Freiwillige Feuerwehr

Einsätze vom 23.10. bis 31.10.2022
20.10.2022 B 266 Brandmeldeanlage
Alarmierung um 13:35 Uhr. Im Krankenhaus hat die Brand-
meldeanlage ausgelöst. 12 Einsatzkräfte rücken aus. Nach
einer Kontrolle ergibt sich die Auslösung eines Melders durch
Wasserdampf. Der Einsatz ist um 14:00 Uhr beendet

23.10.2022 H 267 Dringende Türöffnung
Die Wehr Kirchheimbolanden wird um 16:19 Uhr zu einer
dringenden Türöffnung in Kirchheimbolanden alarmiert.
Beim Eintreffen der Wehr hatte der Rettungsdienst die Tür be-
reits mit einem Schlüssel, der im Rahmen des Hausnotrufsys-
tems in der Rettungswache Kibo gelagert war, geöffnet.
Glücklicherweise ging es dem Bewohner der Wohnung gut.
Im Einsatz bis 16:38 Uhr 7 Mann

23.10.2022 H 269 Brandsicherheitswache
Bei einer Veranstaltung in der Stadthalle mit ca. 300 Besu-
chern übernehmen 3 Einsatzkräfte die Brandsicherheitswa-
che von 18:20 Uhr bis 22:10 Uhr

24.10.2022 H 268 Dringende Türöffnung
Die Wehr Kriegsfeld wird um 09:57 Uhr zu einer dringenden
Türöffnung in Kriegsfeld alarmiert.
Die Tür musste gewaltsam geöffnet werden. Danach konnte
der Rettungsdienst eine Patientin übernehmen.
Im Einsatz 9 Mann bis 10:18 Uhr

27.10.2022 G 270 Ölspur
Der Alarm geht um 14:16 Uhr ein. Gemeldet ist eine Ölspur
auf der L 401 Richtung Morschheim. Die Strecke wird erkun-
det, gefunden werden Ölflecken auf dem Abschnitt Morsch-
heim bis zum „Injoy“ in Kirchheimbolanden. Der Versursa-
cher stand auf dem Parkplatz Borg Warner. Die Strecke wurde
mit Ölspurschildern abgesichert und die
auf dem Parkplatz ausgelaufene Ölmenge abgebunden. Zur

Reinigung der Straße wurde eine Fachfirma verständigt.
Für die 6 Einsatzkräfte ist der Einsatz um 15:30 beendet.

28.10.2022 H 271 Dringende Türöffnung
Für eine Wohnungsöffnung in Jakobsweiler wurden (wegen
der Sicherstellung der Tagesalarmsicherheit) die Wehren
Dannenfels und Bennhausen um 12:59 Uhr alarmiert. Die Tür
musste gewaltsam geöffnet werden. Leider kam für den Be-
wohner jede Hilfe zu spät. Insgesamt waren 13 Feuerwehr-
kräfte beteiligt. Der Einsatz war um 14:16 Uhr beendet

28.10.2022 B 272 Brandnachschau
Anwohner aus Jakobsweiler meldeten einen Feuerschein
Richtung Gasthaus Wildenstein am Waldrand. Der Alarm geht
um 20:19 ein. Wegen der Lage des Objektes im Außenbereich
wurde die Feuerwehr Steinbach mit alarmiert, diese fand ein
kontrolliertes, aber größeres Lagerfeuer vor. Für die Feuer-
wehr war kein Einsatz erforderlich.

29.10.2022 B 273 Brandmeldeanlage
Alarmierung um 13:42 Uhr. In der Fachklinik Michaelshof hat
die Brandmeldeanlage ausgelöst. 19 Einsatzkräfte rücken
aus. Bei der Kontrolle des auslösenden Melders konnte kein
Grund festgestellt werden. Der Einsatz ist um 14:06 Uhr be-
endet.

29.10.2022 H 274 Tragehilfe für den Rettungsdienst
Um 20:05 Uhr wird die Feuerwehr Kirchheimbolanden alar-
miert, die Drehleiter wird zum Transport eines Patienten in Al-
bisheim benötigt. Für die Insgesamt 4 Feuerwehrleute ist der
Einsatz um 21:06 Uhr beendet.

30.10.2022 H 275 ausgelaufene Betriebsstoffe nach Ver-
kehrsunfall
Alarmierung um 19:30 für die Feuerwehr Marnheim. Nach ei-

nem Verkehrsunfall an der Einmündung der    L 401 auf die B
47 liefen Betriebsstoffe aus. Die Feuerwehr sicherte die Un-
fallstelle und nahm ausgelaufenes Öl und Kraftstoff mit Bin-
demittel auf. Der Landesbetrieb Mobilität wurde zur weiteren
Absicherung verständigt. Nach der Räumung der Straße
durch den Abschleppdienst war der Einsatz für die 17 Mann
um 20:23 Uhr beendet.

30.10.2022 H 276 Verkehrsunfall
Alarmierung um 21:48 Uhr. Die Wehren Marnheim, Albisheim
und Kirchheimbolanden werden zu einem Verkehrsunfall auf
der B 47 alarmiert. Ein Transporter ist von der Straße abge-
kommen und auf einem Feldweg auf der Seite liegen geblie-
ben. Die Feuerwehr Marnheim rettet den weitgehend unver-
letzten Fahrer über Steckleiterteile und übergibt ihn an den
Rettungsdienst. Außerdem wurde die Einsatzstelle abgesi-
chert und die Straße für die Dauer der Rettung voll gesperrt.
18 Kräfte waren bis 22:48 Uhr im Einsatz

31.10.2022 H 277 Verkehrsunfall
Alarmierung um 00:43 Uhr. Die Wehr Kirchheimbolanden
wird zur Unterstützung der Feuerwehr Göllheim zu einem Un-
fall auf der BAB 63 alarmiert. Betroffen sind 3 Personen, ein
PKW ist unter einen LKW gefahren. Eine Person stirbt noch an
der Einsatzstelle. Der Rüstwagen der Feuerwehr Kirchheim-
bolanden konnte nach kurzer Zeit wieder einrücken. Zusätz-
lich musste die Fahrbahn Richtung Kaiserslautern gesperrt
werden. Da die Feuerwehr Göllheim im Einsatz war wurde
dies von Kirchheimbolanden übernommen.  Unterstützung
leistete eine Streife der Polizei aus Rockenhausen.  Nach dem
Eintreffen der Autobahnmeisterei konnte der Einsatz um
02:22 Uhr beendet werden. Insgesamt waren aus Kirchheim-
bolanden 13 Mann im Einsatz.

31.10.2022 H 278 Verkehrsunfall

Alarmierung um 07:03 Uhr. Gemeldet ist wieder ein Unfall
auf der BAB 63 Richtung Kaiserslautern. Bis zur Anschluss-
stelle Göllheim ist kein Einsatz zu erkennen, daher fahren al-
le Einsatzfahrzeug weiter. Der Unfall wird dann kurz vor der
Anschlussstelle Winnweiler gefunden. Ein Ereignis, das
durchaus öfter vorkommt, es ist die Folge von ungenauen An-
gaben der Meldenden. Aber jeder sollte sich auf der Auto-
bahn einmal fragen, wo genau bin ich jetzt? Das Ganze findet
dann bei einer Unfallmeldung unter Stress statt. 
Es handelt sich um einen Auffahrunfall zweier PKW. Die Betei-
ligten sind nur leicht verletzt. Auslaufende Betriebsstoffe
werden gebunden und die Einsatzstelle abgesichert. Nach
dem Eintreffen der für diesen Autobahnabschnitt zuständi-
gen Feuerwehr Göllheim übernimmt diese den Einsatz. Für 19
Mann ist der Einsatz um 07:49 Uhr beendet.

31.10.2022 G 279 auslaufende Betriebsstoffe
Alarmierung um 18:51 Uhr. Gemeldet ist ein Unfall bei Bas-
tenhaus. Ein PKW ist von der Fahrbahn abgekommen und ei-
nen Hang abwärts in den Wald gefahren. Die Feuerwehren
Bennhausen, Dannenfels und Kirchheimbolanden sichern
die Unfallstelle und stellen den Brandschutz sicher. Mit der
Seilwinde des Rüstwagens wird der Abschleppdienst bei der
Bergung des Fahrzeuges unterstützt. Die Besatzung des Absi-
cherungsfahrzeuges witzelt während des Einsatzes „Happy
Helloween“ wegen Ihrer blitzenden Leuchten auf den Ab-
sperrkegeln.  Für die Insgesamt 17 Mann ist der Einsatz um
21:01 Uhr beendet.

Ach ja, wir werden öfter gefragt ob wir eine Berufsfeuerwehr sind.
Nein ! Alle Einsatzkräfte haben einen Beruf und arbeiten in Hand-
werksbetrieben, Verwaltung und Industrie etc. Bei einer Alarmie-
rung werden wir freiwillig und auch unentgeltlich zum Schutz von
Ihnen tätig, und das machen wir gerne. Wir hoffen Sie brauchen
uns nicht, aber wenn sind wir zu jeder Zeit für Sie da.
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Mörsfeld
Ortsbürgermeister Jan Volker, mail@gemeinde-moersfeld.de

Volkstrauertag am 13.November 2022
Nach mehrjähriger coronabedingter Zwangspause führt die Ortsgemeinde Mörsfeld am 13.11.2022 um 14.00 Uhr in der
Trauerhalle am Friedhof wieder eine Gedenkveranstaltung zum Volkstrauertag durch.
Die Bürgerinnen und Bürger von Mörsfeld sind dazu herzlich eingeladen.

Ortsgemeinde Mörsfeld
Jan Volker
Ortsbürgermeister

Oberwiesen
Ortsbürgermeisterin Heike Renz, mail@gemeinde-oberwiesen.de

1. Kinder-Weihnachtsmarkt in Oberwiesen
Liebe Kinder,
wir laden euch und eure Familien zu unserem 1. Kinder-Weih-
nachtsmarkt in Oberwiesen ein.
Um 15:00 öffnet der Weihnachtsmarkt seine Pforten mit tol-
len Aktionen, Mitmachprojekten und Leckereien.
Als Highlight erwarten wir gegen 17:00 den Weihnachts-
truck.
Der Weihnachtsmann hat mit Sicherheit für jedes Kind etwas
süßes dabei. Für das leibliche Wohl von Groß und Klein ist
bestens gesorgt.
Der komplette Erlös wird einem regionalem Projekt gespen-
det.
Wir freuen uns Riesig auf euch.
Aktionsbündnis für Kinder in Deutschland e.V.

Lesung Monika Böss:
Geisterstunde im Rathaus
Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Kultur im Rathaus“ an-
lässlich des 50-jährigen Jubiläums der Verbandsgemeinde,
wurde es „gespenstisch“ im Rathaus. Die lokale Autorin Mo-
nika Böss aus Mörsfeld las aus ihrem Buch „Geistergeflüster
oder die Nachtseite des hohen Donnersberges“. Nach der Be-
grüßung durch den zweiten Beigeordneten Franz Röß,  über-
nahm Frau Böss und entführte die Zuhörer in das Reich der
Sagen, Legenden und Geister. Im Rahmen ihrer stimmungs-
vollen und authentischen Lesung erzählte sie eine atmo-

sphärisch dichte Gespenstergeschichte, geprägt von allerlei
Lokalkolorit und einer Prise Humor. Die Zuhörerinnen und Zu-
hörer zeigten sich begeistert. Am Ende der Veranstaltung
wurde gemeinsam im Gespräch mit VG-Bürgermeisterin Sabi-
ne Wienpahl und dem Beigeordneten Franz Röss angeregt,
die Kulturreihe fortzusetzen: Noch vor Weihnachten soll mit
einer Adventslesung weihnachtliche Stimmung verbreitet
werden. Wir freuen uns schon darauf.

Text/Foto: VG Kirchheimbolanden

Schwimmwettkampf am 20.11.2022 im
KiboBad
Der Schwimmverein Kirchheimbolanden richtet am 20.11.2022 im KiboBad einen Schwimmwettkampf aus, so
dass die Schwimmhalle an diesem Tag unseren Badegästen nicht zur Verfügung steht. Die Sauna kann zu den
normalen Öffnungszeiten besucht werden; allerdings ist eine Nutzung der Schwimmhalle durch die Saunagäste
nicht möglich.
Nähere Informationen zum Wettkampf erhal-
ten Sie durch den Schwimmverein Kirchheim-
bolanden, dem wir auf diesem Weg viel Erfolg
mit der Veranstaltung wünschen.

Vereine

VIKINGS MUAY THAI
Am 12.11.2022 fliegen in Marnheim im Gym der Vikings
Muay Thai e.V. die Fäuste für den guten Zweck: Im Rahmen
des Charity Fight Team Events stellen die Vikings insgesamt
2.000 € für wohltätige Zwecke zur Verfügung. Teilnehmen
werden Teams aus ganz Deutschland, Luxemburg und Belgi-
en. Für internationale Atmosphäre wird also reichlich gesorgt
sein. Die Sportler*innen kämpfen um die Verteilung der
Spendengelder an das SOS Kinderdorf in Eisenberg oder an
die belgische, gemeinnützige Organisation „Fighters Against
Cancer“. Egal wie es ausgeht, am Ende gewinnt also die gute
Sache. Marc Wagner, 1.Vorsitzender der Vikings e.V. und Or-
ganisator legt Wert darauf, dass den beiden Organisationen
ein Sockelbetrag von 500 Euro sicher sei, ansonsten würden
pro Kampf 50 Euro in die eine oder die andere Ecke gehen.
„Ein echter Kampf für die gute Sache, bei soviel tollem, eh-
renamtlichen Engagement kann man nur unterstützen. Ich
finde es einfach super, wie die Vikings sich für die Gemein-
schaft engagieren und wie hier Sport und gesellschaftliche
Verantwortung verschmelzen“ lobt Sabine Wienpahl, Bürger-
meisterin der Verbandsgemeinde Kibo, die das auch vom
Sportbund Pfalz gelobte Event, daher gerne als Schirmherrin
unterstützt. Los geht es um 11 Uhr mit den ersten Kämpfen,
ab 13 Uhr folgt dann die offizielle Eröffnung. Die Vikings
Marnheim und all ihre Unterstützer freuen sich auf zahlrei-
chen Besuch.

Marc Wagner, 1. Vorsitzender VIKINGS MUAY THAI e.V.
Bahnhofstr. 68
67297 Marnheim
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Grundsteuer:
Frist bis 31. Januar 2023 verlängert
Um Bürgern mehr Zeit zur Klärung offener Fragen und zur Erstel-
lung der Erklärung zu geben, wurde die Abgabefrist um 3 Mona-
te verlängert. Sie endet am 31. Januar 2023.
Da zum Ende der Frist mit einem deutlich erhöhten Informati-
onsbedarf zu rechnen ist, sollte mit der Erklärung nicht bis zum
Ende dieser Frist gewartet und sich bei Fragen frühzeitig ans Fi-
nanzamt gewendet werden.
Viele Hilfen hat die rheinland-pfälzische Steuerverwaltung be-
reits vorab zur Verfügung gestellt, insbesondere in
- Informationsschreiben und Ausfüllhilfen (diese wurden den
Eigentümern zwischen Mai und August zugesendet) sowie
- umfangreichen Informationen auf der Steuerverwaltungs-
Homepage, z.B.Fragen und Antworten zur Grundsteuerreform
(FAQ), Klickanleitungen zur ELSTER-Registrierung und zum Aus-
füllen der Erklärungen u.v.m. (unter: www.fin-rlp.de/grund-
steuer).
Sollten darüber hinaus Fragen bestehen, können diese u.a.

über das auf den Internetseiten des Finanzamts aufrufbare
Kontaktformular elektronisch übermittelt werden. Dabei sollte
an die Angabe des Aktenzeichens und der Kontaktdaten ge-
dacht werden.
Für telefonische Anfragen beim Finanzamt, wird gebeten, nur
die in den Informationsschreiben zur Grundsteuerreform ange-
gebenen Telefonnummern zu verwenden, um direkt mit den
richtigen Ansprechpartnern verbunden zu werden. Für persön-
liche Vorsprachen können die Service-Center der Finanzämter
ohne Terminvereinbarung montags von 8 bis 16 Uhr und don-
nerstags von 8 bis 18 Uhr aufgesucht werden.
Die Erklärungen müssen nach dem Gesetz elektronisch über-
mittelt werden. Dies kann kostenfrei über „ELSTER“ (www.els-
ter.de) erfolgen. Personen, die hierzu keine Möglichkeit haben,
können in den Finanzämtern Papiervordrucke erhalten. Hilfe
gibt es für diese Personen in den Finanzämtern auch durch
Checklisten, Mustererklärungen undweitere Broschüren.

Grundsteuer: Nicht bis zum Fristende warten
- Hilfen bei der Erklärungsabgabe
Rund 100 Tage nach dem Start der Abgabe der Feststellung
zur Erklärung der Grundsteuerwerte (Feststellungserklärung)
sind in Rheinland-Pfalz etwa 40 % der insgesamt knapp 2,5
Millionen zu erwartenden Erklärungen in den Finanzämtern
eingegangen. Um Bürgerinnen und Bürgern mehr Zeit zur Klä-
rung offener Fragen und zur Erstellung der Erklärung zu ge-
ben, wurde nun die Abgabefrist einmalig um 3 Monate verlän-
gert. Sie endet am 31. Januar 2023.
Das Landesamt für Steuern empfiehlt jedoch, mit der Erklä-
rung nicht bis zum Ende der verlängerten Abgabefrist zu war-
ten. Um bei aufkommenden Fragen insbesondere den per-
sönlichen Service der Steuerverwaltung nutzen zu können,
ist es ratsam, sich frühzeitig an das Finanzamt zu wenden.
Denn nach den bisherigen Erfahrungen ist davon auszuge-
hen, dass zum Ende der Frist mit einem deutlich erhöhten In-
formationsbedarf zu rechnen ist.
Viele Antworten sowie Hilfen für die Erklärungsabgabe hat
die rheinland-pfälzische Steuerverwaltung auch bereits vor-
ab zur Verfügung gestellt, insbesondere in
- Informationsschreiben und Ausfüllhilfen (diese wurden Ei-
gentümerinnen und Eigentümern zwischen Mai und August
zugesendet) sowie
- umfangreichen Informationen auf der Steuerverwaltungs-
Homepage, z.B.  Fragen und Antworten zur Grundsteuerre-
form (FAQ), Klickanleitungen zur Registrierung im Verfahren
ELSTER und zum Ausfüllen der Erklärungen u.v.m. (zu finden
unter: www.fin-rlp.de/grundsteuer).

Sollten darüber hinaus Fragen bestehen, können diese u.a.
über das auf den Internetseiten des Finanzamts aufrufbare
Kontaktformular elektronisch übermittelt werden. Dabei soll-
te an die Angabe des Aktenzeichens und der Kontaktdaten
gedacht werden.
Für telefonische Anfragen beim Finanzamt, wird gebeten, nur
die in den Informationsschreiben zur Grundsteuerreform an-
gegebenen Telefonnummern zu verwenden, um direkt mit
den richtigen Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern
verbunden zu werden. Für persönliche Vorsprachen können
die Service-Center der Finanzämter ohne Terminvereinba-
rung montags von 8 bis 16 Uhr und donnerstags von 8 bis 18
Uhr aufgesucht werden.
Die Erklärungen müssen nach dem Gesetz elektronisch über-
mittelt werden. Das Landesamt für Steuern weist darauf hin,
dass das dafür zur Verfügung stehende Steuererklärungspor-
tal „ELSTER“ (www.elster.de) viele nützliche Funktionen ent-
hält, die z.B. beim Ausfüllen der Erklärung unterstützen oder
eine Prüfung der Erklärungsdaten ermöglichen.
Personen, die keine Möglichkeit haben, die Erklärung über
ELSTER zu übermitteln, können in den Finanzämtern Papier-
vordrucke erhalten oder die unter www.fin-rlp.de/vordrucke
veröffentlichten Formulare zur „Erklärung der Feststellung
des Grundsteuerwerts“ ausfüllen und in Papier einreichen.
Hilfe gibt es für diese Personen in den Service-Centern der Fi-
nanzämter auch durch Checklisten, Mustererklärungen un-
dweitere Broschüren.

Pfalz.Touristik für mehr MTB-Angebote und gebündelte Vermarktung in der Pfalz
Das Thema Mountainbiken in der Pfalz erhitzt seit längerer
Zeit die Gemüter und sorgt regelmäßig für verstärktes Presse-
echo und Diskussionen in den sozialen Netzwerken. Erfreut
zeigt sich die Pfälzer Tourismuszentrale in Neustadt darüber,
dass das Verständnis für den Natursport in den vergangenen
Jahren zugenommen hat und man vielerorts zu der Einsicht
gekommen ist, dass ein gutes Angebot in der Lage ist, die Be-
sucherströme zum Teil zu entzerren und somit Konflikte mit
anderen Nutzern und dem Naturschutz verringert. „Wir glau-
ben, dass unser „Runder Tisch“ mit zahlreichen Teilnehmern
aus Natursport, Forst, Naturschutz und Tourismus im Jahr
2021 stark dazu beigetragen hat, die Perspektiven unterein-
ander auszutauschen und miteinander ins konstruktive Han-
deln zu kommen.“, sagt Tobias Kauf, Geschäftsführer der
Pfalz.Touristik.

Mit dem Mountainbikepark Pfälzerwald gibt es ein hervorra-
gendes Angebot für die MTB-Disziplin der sogenannten „Tou-
renfahrer“. Das deutschlandweite Vorzeigeprojekt ist bei
Pfalz.Touristik fest im nationalen und internationalen Marke-
ting verankert – im Tourismus spricht man an dieser Stelle
von einem „Schaufensterprodukt“, mit dem gezielt in den
Herkunftsgebieten der Übernachtungsgäste geworben wer-
den kann. Eine pfalzweite Werbung für den Mountainbike-
Tourismus im Inland und im Ausland, wird vom Mountainbike
Park Pfälzerwald e.V., der Pfalz.Touristik und deren Partnern
durchgeführt.

Was in der Pfalz fehlt, ist ein flächendeckendes Wegeange-
bot für die verschiedenen MTB-Disziplinen wie „Tourenfah-
rer“, „Enduro“ oder „Freeride/Downhill“. Daher werden alle
besucherlenkenden Maßnahmen in diese Richtung begrüßt.
Beispielhaft seien an dieser Stelle der in der Entstehung be-
findliche Flowtrail bei Landstuhl, der neue (Enduro)-Trail am
Föhrlenberg und die Streckenplanungen in Bad Dürkheim

und am nördlichen Haardtrand erwähnt.
Die Pfalz.Touristik wünscht sich, dass der Mountainbike-Park
Pfälzerwald e.V. seine Expertise und Erfahrung in die Auswei-
tung des Streckenangebotes einbringt – sei es um das touris-
tische MTB-Angebot zu erweitern oder besucherlenkend ak-
tiv zu werden und den gesamten Pfälzerwald abzudecken.
Bisher werden mit den 20 bestehenden Touren bereits 2/3
der Fläche abgedeckt. Selbstverständlich ist das Thema aber
nicht auf den Pfälzerwald begrenzt, sondern findet genauso
im Pfälzer Bergland und am Donnersberg statt. Eine neue Per-
spektive für ein vergrößertes Angebot liegt in der neuen We-
gekonzeption des PWV. Durch die Reduzierung der Wander-
wege können Streckenabschnitte für die Genehmigung als
MTB-Route frei werden.

Zwingend zu vermeiden ist es, einen weiteren Verein zu grün-
den, der die Etablierung eines zweiten touristischen Produk-
tes für das Mountainbiken in der Pfalz zum Ziel hat. „Wir ha-
ben in der Pfalz zu viele Einheiten, die Tourismusmarketing
für dieselben Produkte betreiben und sich im Kleinen verzet-
teln. Es muss unser aller Ziel sein, den Tourismus aus Sicht
der Gäste und Einheimischen zu denken und die Gesamtregi-
on zu stärken. Das heißt auch zu verstehen, dass die Konkur-
renz nicht innerhalb der Region sitzt, sondern im Schwarz-
wald, dem Harz, in Franken oder im Allgäu.“, sagt Landrat
Hans-Ulrich Ihlenfeld, Vorsitzender der Pfalz.Touristik.
Um das Verständnis für den MTB-Sport im Rahmen touristi-
scher und besucherlenkender Maßnahmen zu fördern, hat
Pfalz.Touristik ein kurzes Fachpapier erstellt, das die wich-
tigsten Disziplinen des Sports beleuchtet und ihre Anforde-
rungen an das Streckenprofil zusammenfasst. Das Papier lie-
fert kurze und prägnante Ansätze, um MTB-Angebote für Gäs-
te und Einheimische attraktiv zu gestalten und ist unter
https://www.pfalz.de/de/service/leitfaeden zum Download
verfügbar.

Stellenausschreibung
Die Stadt Kirchheimbolanden sucht zum 01.01.2023 eine

Reinigungskraft (m/w/d)

für die Kindertagesstätte Ritten der Stadt Kirchheimbolanden.
Bei der ausgeschriebenen Stelle handelt es sich um eine unbefristete Teilzeitstelle mit einer
wöchentlichen Arbeitszeit von 16,50 Stunden.

Wir wünschen uns eine zuverlässige, engagierte und vertrauensvolle Kraft, die mit Fleiß arbeitet.
Die Eingruppierung erfolgt nach Entgeltgruppe 1 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD).

Bei Interesse senden Sie Ihre Bewerbung bitte per E-Mail mit den üblichen Unterlagen (Lichtbild, Lebenslauf, Zeugnis-
se) bitte bis spätestens 16.11.2022 an die Verbandsgemeindeverwaltung, Neue Allee 2, 67292 Kirchheimbolanden.
Für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung unter  Tel. 06352/4004-112, E-Mail: personal@kirchheimbolanden.de
Bitte beachten Sie, dass wir Bewerbungen in elektronischer Form ausschließlich im PDF-Format ohne aktive Inhal-
te (Makros/Scripte) annehmen und verarbeiten können. Fassen Sie bitte alle Dokumente in eine PDF-Datei zusam-
men. Anlagen zur Bewerbung können wir aus Sicherheitsgründen zudem nicht von einem Internetspeicher
(Cloud/Mediacenter) herunterladen.
Es wird darauf hingewiesen, dass Sie mit Ihrer Bewerbung gleichzeitig Ihr Einverständnis zur elektronischen Ver-
arbeitung Ihrer persönlichen Daten bis zum Abschluss des Bewerbungsverfahrens erteilen.
Hinweis zum Verbleib der Bewerbungsunterlagen:
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Bewerbungsunterlagen nach Abschluss des Verfahrens nicht
zurückgesendet, sondern datenschutzgerecht vernichtet werden. Wir bitten daher, lediglich Kopien der Bewer-
bungsunterlagen einzureichen.
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